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schrittweisen Abbau der Importzölle 
für Industriewaren in den Mitglied
staaten und eine Beseitigung der 
mengenmäßigen Ein- und Ausfuhr
beschränkungen, ohne jedoch einen 
gemeinsamen Außenzoll oder eine 
gemeinsame Handelspolitik gegen
über Drittstaaten festzulegen. Mit 
der Abschaffung der Zollmauern 
war die Errichtung eines handelspo
litischen Vorzugsraums bezweckt, 
um der Expansion des Monopolka- 

itals der beteiligten Staaten in die 
eteiligten Staaten günstigere Bedin

gungen zu sichern und ihre Konkur
renzposition in der kapitalistischen 
Weltwirtschaft zu verbessern. Agrar
erzeugnisse unterlagen nicht dem 
Zollabbauplan, der am 31. 12. 1966, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
drei Jahre früher als ursprünglich in 
Art. 3 der Konvention vorgesehen, 
erfüllt war. Jedoch schlossen einige 
EFTA-Länder bilaterale Abkommen 
zur Erleichterung des Handels mit 
landwirtschaftlichen Produkten ge
mäß Art. 23 der Stockholmer Kon
vention. In Kraft befinden sich ge
genwärtig solche Abkommen zwi
schen Portugal einerseits und der 
Schweiz (seit 1962), Schweden 
(1963) und Finnland (1973) anderer
seits. Unterzeichnet wurden ferner 
ein finnisch-österreichisches (1973) 
und ein finnisch-norwegisches Ab
kommen (1974).
Nachdem der britische Imperialis
mus seinen Plan, eine ganz Westeu
ropa umfassende Freihandelszone 
zu bilden, nicht hatte verwirklichen 
können, versuchte er mit der Grün
dung der EFTA, deren Handelsre
gelungen auch den Expansionsinter
essen der Monopolbourgeoisie an
derer, nicht der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft angehörender 
Staaten entsprachen, ein ökonomi
sches Gegengewicht zur EWG zu 
schaffen. Die Initiative dazu ergriff 
Schweden. Mit der Bildung der 
EFTA unter Führung Großbritan
niens war die Spaltung des kapitali
stischen Europas in zwei rivalisie

rende Wirtschaftsblöcke zu einer 
Tatsache geworden. Aus ökonomi
schen und politischen Gründen än
derten jedoch die herrschenden 
Kreise einiger EFTA-Staaten bald 
darauf ihre Politik. So suchten 
Großbritannien (9. 8. 1961), Däne
mark (10. 8. 1961), Norwegen 
(2.5. 1962) und Portugal 
(18.2.1962) um Mitgliedschaft in 
der EWG nach. Österreich, Schwe
den und die Schweiz beantragten am 
15. 12. 1961 Assoziierungsverhand
lungen mit der EWG. Diese Bemü
hungen scheiterten ebenso wie ähnli
che Anträge im Jahre 1967. Erst am
22. 1. 1972 wurde der Vertrag über 
den Beitritt Dänemarks und Groß
britanniens zur EWG unterzeichnet. 
Beide Staaten traten am 31. 12. 1972 
aus der EFTA aus. Die Auseinander
setzungen zwischen EWG und 
EFTA hatten zu einem Sieg der öko
nomisch weitaus stärkeren EWG ge
führt. Faktisch war damit die Spal
tung Westeuropas in zwei ökono
misch rivalisierende Gruppierungen 
überwunden, denn die restlichen 
EFTA-Staaten waren mit ihrem 
ökonomischen Potential gegenüber 
der EWG kein gleichgewichtiger 
Konkurrent mehr. Zuvor, am 
21. 12., war ein Protokoll über die 
Aufrechterhaltung des Freihandels 
zwischen den 7 EFTA-Ländern und 
Großbritannien und Dänemark un
terzeichnet worden. Die restlichen 
EFTA-Länder schlossen 1972 und 
1973 Freihandelsabkommen mit der 
EWG ab. Entsprechend ihren Festle
gungen sind seit dem 1. 7. 1977 zwi
schen 16 kapitalistischen Ländern 
Europas — den 7 EFTA-Staaten und 
den damals 9 Mitgliedern der EWG 
— die Importzölle auf fast alle Indu
strieprodukte abgeschafft. Damit 
entstand ein großer handelspoliti
scher Vorzugsraum mit diskriminie
renden Auswirkungen für die sozia
listischen und andere Drittstaaten. 
Gemeinsam ist den ökonomisch un
terschiedlich entwickelten und poli
tisch verschiedenartig orientierten


